
Todesstrafe Ja der neın ?

Seit uns 1n den VErganNgCHNECN onaten durch den Terrorismus bewufßt gemacht wurde,
Ww1e€e unvollkommen der Schutz ISt, den der Rechtsstaat selnen Bürgern das Orga-
nısiıerte Verbrechen gewähren kann, werden die nıe Sanz VvVerstu  ten Stimmen wıeder
Jauter, die nach Wiıedereinführung der Todesstrafe ruten. Dazu müdfßste allerdings
Art O2 des Grundgesetzes geändert werden, und die dafür erforderliche Mehrheit
dürfte in absehbarer Zukunf kaum finden Se1N. Dennoch wiırd das Für und Wider
der Todesstrate allenthalben lebhaft diskutiert.

Was 1St die eigentlıch christliche Einstellung ZUur Todesstrafe? uch Christen
gehen die Meınungen weIit auseinander. Wiährend die eiınen auf eine Jahrhundertealte,
auch auf Schriftargumente gestutzte Lehre der Kiırche verweısen, dıie dem Staat das
Recht zuspricht, ZUIT. Abschreckung besonders schlimme Gewaltverbrechen MIt dem
Tode bestrafen, finden andere völlıg unverständlich, da{ß eın Christ nNnfier iırgend-
welchen Umständen se1ne Zustimmung ZUr direkten Tötung e1nes Menschen geben
könne. In einer vermittelnden Stellungnahme hat sıch Kardinal Höftner War

die Wiıedereinführung der Todesstrafe ZU gegenwärtıigen Zeitpunkt ausgesprochen,
zugleıich aber darauf hingewiesen, da{fß nach der TIradıition der kırchlichen Lehre ıhre
Erlaubtheit nıcht völlig ausgeschlossen werden könne.

Nun 1St sıcher die blofße Tatsache, da{ß die Kırche 1n der Vergangenheit gedul-
det oder oga empfohlen hat, allein noch kein hinreichendes Argument, da{fß WIr heute
noch 1n yleicher Weeise verfahren ürtten. Beispielsweise würde nıemand heute noch
die Sklaverei mMi1t Schrift- oder Traditionsargumenten rechtfertigen wollen Eın Wandel
der geschichtlichen Bedingungen oder auch NEUC, vertiefte Einsichten können nämlich
Strengere moralische Forderungen als verpflichtend erscheinen lassen. Es oılt also, 1
Lichte uNnSsSeTrer heutigen Erkenntnisse die Sachgründe prütfen, die 1n der TIradition
tür und wiıder die Todesstrafie geltend yemacht wurden.

Grundlage der moralischen Argumentation 1St der Grundsatz, da{ß 1UL Gott, VO  e

dem das menschliche Leben seiınen rsprung hat, auch unmittelbar über das Ende des
Lebens verfügen darft Keıine ırdısche Nstanz hat A4US siıch heraus das Verfügungsrecht
über menschliches Leben Zugleich aber, argumentıeren die Verteidiger der Todes-
strafe, 111 (jott die einem menschenwürdigen Leben unabdingbar notwendiıge
staatlıche Rechtsordnung. Wenn und insotern gezeigt werden kann, da{fß diese staatliche
Rechtsordnung ohne Todesstrafe nıcht &ufrechterhalten werden kann, darf AaNSCNOM-
Inen werden, da{ß (Go0tt dem Staat das Recht verleıiht, Schuldige bestraten.

Dıie verschiedenen Elemente dieses Gedankengangs können hıer nıcht einzeln gewur-
digt werden. Es se1 1LLUT darauf hingewlesen, da{ß die Erlaubtheit der Todesstrate AUS

iıhrer Notwendigkeit abgeleitet wird. )as 1st eın sehr anspruchsvolles Argument. ach
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christlicher Staatslehre 1st die Einführung der Todesstrafe nıcht einfach 1n das Belieben
e1nNes Gesetzgebers gestellt. Auch dart der einzelne als Person nıcht eintach dem at-

lıchen Gemeinwohl geoptert werden. Wer A zweckrationalen Gründen, LWA zZUXT Eın-
SParung VO  e} Gefängniskosten, die Forderung erhebt, Ma  aD} solle MIt Mördern „kurzen
Proze{fß machen“, kann sıch jedenfalls nıcht auf die christliche Tradition beruten.

In den VErSaANSCHCNHN Jahren 1St Ina  > 1n vielen Ländern ımmer mehr ZUTr Überzeugung
gekommen, daß die Todesstrafe keıin notwendiges, nıcht einmal eın gee1gnetes Mitte!
Z Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung se1l In der Kriminologie sieht INa  ,

als erwıesen A da{fi VO iıhr keine wirksame Abschreckung auft den Verbrecher Aaus-

geht In vielen Ländern Z1ing nach Abschaftung der Todesstrafie die Zahl der „todes-
würdiıgen“ Verbrechen eher zurück. Unter den Experten anders als 1n der breiten
Oftentlichkeit nahm dıie Zahl der Befürworter der Todesstrate immer mehr ab

TYSt der Erpressungs- Lerrorismus jeferte eın Argument: hne Todesstrafe
erscheint auch der moderne Staat unfähig, den Schutz der öftentlichen Ordnung und
die Bestrafung der Schwerverbrecher garantıeren, WEeNN diese nämlich ımmer wieder
durch Geiselnahme Unschuldiger „freigeprefßt“ werden können. Die reale Möglıichkeit
e1nes solchen Zusammenbruchs der gesamten Rechtsordnung 1St uns 1n den etzten
Wochen lebendig VOTL ugen geführt worden.

Das Argument 1St nıcht völlıg ohne Gewicht. Dennoch 1St dien gegebenen Um-
ständen weder die Notwendigkeıt noch dıie Tauglichkeit der Todesstrate ZuUur ber-
windung der Terror-Kriminalıität erwıiesen. Wer oftensichtlich Selbstmord als Mittel
des politischen Kampftes eınsetzt, wird sıch auch VO  D der Todesstrafte nıcht abschrecken
lassen. Zudem ware e1in rechtsstaatlicher Vollzug der Todesstrafe 1n keinem Falle rasch

möglıch, einen terroristischen Erpressungsversuch auszuschliefßen. 1e] wirk-
(und moralischer) als die Todesstrate erschiene die erklärte Entschlossenheit des

Staates, sıch keinem Erpressungsversuch beugen.
Unter christlicher Rücksicht erscheint aber noch eın anderer Gesichtspunkt als bedeut-

Sa Sind wirklich immer die sittlich wertvollsten Motive, nämlich die Achtung VOT

dem echt un die orge das menschliche Leben, die un15s5 leicht nach der Todes-
stratfe ruten lassen? Wenn N sıch darum handelt, die Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens 1m öftentlichen Bewuftsein verankern, sollte nıcht der Staat 1in der and-
habung seiner Gewalt durch die yröfßstmögliche Achtung der Menschenwürde auch des
Verbrechers eın überzeugendes Beispiel setzen” ange eit galt der englische Polizıst
auch 1n Verbrecherkreisen als unangegreifbar, weil keine Schufiwafte Lra Absolute
Gewaltlosigkeit 1St ZWAar keın Allheilmittel ZUur Überwindung des Unrechts 1n der Welt,
aber iıne Beschränkung des Einsatzes N{  e} Gewalt auf das unbedingt Notwendige annn
vielleicht ıne FEskalation der Gewalt vermeiden. Dıie Notwendigkeit und damıt die
BAl bcheit einer Wiedereinführung der Todesstrafe 1St den gegebenen Umstan-
cden nıcht erwıesen. Darum erscheıint heute als ine echt christliche Aufgabe, den
Neigungen ZUr Wiedereinführung der Todesstrafe Widerstand leisten.
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